
Entgelte 2026 alle Beträge brutto  

   
Kindergarten   

halbtags (bis 12.30 Uhr) €                               200,00  
pro Kind (mit HWS außerhalb 
Burgenland) und Monat 

ganztags €                               350,00 
pro Kind (mit HWS außerhalb 
Burgenland) und Monat 

Mittagessen 

Preis gemäß 
Verrechnung 
Essenslieferant + 
Aufschlag von € 0,50 pro 
Portion pro Kind und Tag 

Bastelgeld €                                 6,00  pro Kind und Monat 
Gesunde Jause €                                 6,00 pro Kind und Monat 
Portfoliomappen €                               10,00  pro Kind und Kindergartenjahr 

   
Kinderkrippe    

halbtags (bis 12.30 Uhr) €                             250,00  
pro Kind (mit HWS außerhalb 
Burgenland) und Monat 

ganztags €                             400,00 
pro Kind (mit HWS außerhalb 
Burgenland) und Monat 

Mittagessen 

Preis gemäß 
Verrechnung 
Essenslieferant + 
Aufschlag von € 0,50 pro 
Portion pro Kind und Tag 

Bastelgeld €                                 4,00  pro Kind und Monat 
Gesunde Jause €                                 5,00 pro Kind und Monat 
Portfoliomappen €                                 5,00  pro Kind und Kindergartenjahr 
   

Nachmittagsbetreuung (für alle 
Gruppen gleich)   
1 Tag/Woche €                               26,40  pro Kind und Monat 
2 Tage/Woche €                               35,20  pro Kind und Monat 
3 Tage/Woche €                               52,80  pro Kind und Monat 
4 Tage/Woche €                               70,40  pro Kind und Monat 
5 Tage/Woche €                               88,00  pro Kind und Monat 
Einzeltag €                                 10,00 pro Kind und Tag 

Mittagessen  

Preis gemäß 
Verrechnung 
Essenslieferant + 
Aufschlag von € 0,50 pro 
Portion pro Kind und Tag 

Jausen- und Bastelgeld €                                 4,00  pro Kind und Monat 

   
Wasseranschluss   

Wasseranschlussbeitrag  
(bis 2 Wohneinheiten) €                          3.500,00 

pro Anschluss (inkl. 10m 
verlegter Rohrleitung und 
Hausanschlussschieber; 
Überlängen werden dem 
Antragsteller nach 



tatsächlichem Aufwand 
weiterverrechnet) 

Wasseranschlussbeitrag  
(mehr als 2 Wohneinheiten / 
Betriebsobjekt) €                          4.000,00 

pro Anschluss (inkl. 10m 
verlegter Rohrleitung und 
Hausanschlussschieber; 
Überlängen werden dem 
Antragsteller nach 
tatsächlichem Aufwand 
weiterverrechnet) 

Miete Bauprovisorium pro Anschluss €                             200,00  
   
Ausleihgebühren   
Hebebühne €                             200,00  pro Tag 

 €                              100,00  für Halbtag 

 €                             300,00  

für Wochenende (Freitag ab 
13.00 Uhr bis Montag 08.00 
Uhr) 

Übergabe-/Rücknahmepauschale pro 
Verleihung €                               60,00   

   
Bauhof   

Stundensätze Arbeiter €                               60,00  pro Stunde/Arbeiter 
Miete Stromverteiler €                               50,00  pro Veranstaltung 

   
Friedhof   
Entgelt für die Benützung einer 
Grabstelle gemäß § 35 (jeweils für zehn 
Jahre) €                             250,00  

Erdgräber für einfachen Belag 
(Einzelgrab) 

Entgelt für die Benützung einer 
Grabstelle gemäß § 35 (jeweils für zehn 
Jahre) €                             300,00  

Erdgräber für mehrfachen 
Belag (Doppelgrab) 

Entgelt für die Benützung einer 
Grabstelle gemäß § 35 (jeweils für zehn 
Jahre) €                             400,00  Erdgräber als Familiengrab 
Entgelt für die Benützung einer 
Grabstelle gemäß § 35 (jeweils für zehn 
Jahre) €                             250,00  

Aschengrabstellen für 
einfachen oder mehrfachen 
Belag 

Entgelt für die Benützung einer 
Aufbahrungshalle gemäß § 34 €                             250,00  

Tagesentgelt für den 1.  
Benützungstag 

Entgelt für die Benützung einer 
Aufbahrungshalle gemäß § 34 €                               10,00  

Tagesentgelt für jeden 
weiteren Benützungstag 

Für die Benützung des 
Obduktionsraumes der Leichenhalle zur 
Vornahme einer Obduktion ist ein 
Entgelt in der Höhe der tatsächlich 
aufgelaufenen Betriebskosten zu 
entrichten. Keine Entgelte sind zu 
entrichten, wenn es sich um eine 
behördlich angeordnete Obduktion 
handelt.   
Entgelt für die Beisetzung gemäß § 21 
und 23 (einschließlich der Kosten für das 
Öffnen und Schließen der Grabstelle €                             400,00  

 
 



sowie die Bereitstellung der 
Versenkungsvorrichtung für den Sarg) 

Beisetzung in Erdgräbern mit 
Ein- oder Mehrfachbelag  

Entgelt für die Beisetzung gemäß § 21 
und 23 (einschließlich der Kosten für das 
Öffnen und Schließen der Grabstelle 
sowie die Bereitstellung der 
Versenkungsvorrichtung für den Sarg) €                             100,00  

 
 
Beisetzung einer Urne  

Entgelt für die Beisetzung gemäß § 21 
und 23 (einschließlich der Kosten für das 
Öffnen und Schließen der Grabstelle 
sowie die Bereitstellung der 
Versenkungsvorrichtung für den Sarg) €                               80,00  

 
 
Beisetzung von Kindern unter 
10 Jahren 

Entgelt für die Enterdigung gemäß § 27 

Das Enterdigungsentgelt 
beträgt das 
Zweieinhalbfache des 
Beisetzungsentgeltes. 
Das Enterdigungsentgelt 
ist nur dann zu 
entrichten, wenn die 
Enterdigung der Leiche 
nicht auf Grund einer 
behördlichen Anordnung 
erfolgt. 

 
 
 

Entsorgung Kränze usw.  €                               60,00  pro Grab 
Aufstellung Urnensäule (inkl. 
Fundament) €                             210,00  pro Urnensäule 

   
Standesamt   
Entgelt für Trauung im Gemeindeamt 
(Miete, Reinigung, Pflanzenschmuck 
usw.)  €                             360,00  

pro Trauung (außerhalb der 
Dienstzeit)  

Entgelt für Trauung im Sattlerpark 
(Kultursaal) (Ausstattung für Trauung) €                             480,00 pro Trauung 

   

Kultursaal   

Veranstaltung €                             400,00  

pro Veranstaltungstag (inkl. 
aller Räumlichkeiten, inkl. 
Vorbereitung und Wegräumen)  

Reinigungspauschale €                              150,00  

pro Veranstaltung, bei 
Mehraufwand pro 
Veranstaltungstag 

Betriebskosten Sommer (ohne Betrieb 
der Heizung) April – September €                                35,00  pro Veranstaltungstag 
Betriebskosten Winter (mit Betrieb der 
Heizung) Oktober – März €                              100,00  pro Veranstaltungstag 

Ausleihgebühr Geschirr und Gläser €                                10,00  pro 50 Stk. 

Ausleihgebühr Besteck  €                                10,00  pro 50 Stk. 

Ausleihgebühr sonstiges Inventar (zB 
Aschenbecher, Weinkühler usw.) €                                10,00  pro 10 Stk. 

Ausleihgebühr Mobiliar (zB Tische, Sessel 
usw) €                                20,00  pro 10 Stk. 



Ausleihgebühr Bain Marie €                                 10,00  pro Stück 

Ausleihgebühr Tischtücher  
Preis gemäß 
Verrechnung Firma  

Manipulationsentgelt Tischtücher  €                                  1,00  pro Stück 

Ausleihgebühr Geschirrtücher 
Preis gemäß 
Verrechnung Firma  

Ausleihgebühr Hussen  
Preis gemäß 
Verrechnung Firma  

Manipulationsentgelt Hussen €                                  1,00  pro Stück 

   
Sattlerpark   
Benützung öffentliches WC 
(Veranstaltungen)  €                             100,00  pro Veranstaltungstag 
Strom nach Verbrauch €                                  1,00 pro kWh 
   
digitaler Ankünder   
Einschaltung 12 Monate €                              480,00  pro Jahr 
Einschaltung 14 Tage €                                 60,00  pro Einschaltung 
   
Turnsaal/alter Turnsaal/Vorhalle 
NMS/ehem. KIGA/VS Dob.   
Benützungsentgelt (für Nutzung mit 
Entgeltverrechnung) Turnsaal €                                30,00  pro Benützung 
Benützungsentgelt (für Nutzung mit 
Entgeltverrechnung) alter Turnsaal €                                15,00  pro Benützung 
Benützungsentgelt (für Nutzung mit 
Entgeltverrechnung) Vorhalle NMS €                                15,00  pro Benützung 
Benützungsentgelt (für Nutzung mit 
Entgeltverrechnung) ehem. VS/KIGA 
Dob. €                                15,00  pro Benützung 
   

diverses   

Plakate €                                  2,00 
pro Stück für auswärtige 
Veranstalter 

Bezirksbuch €                                 30,00 pro Stück 

Kopien 

A4 s/w:             €        0,30 
A4 Farbe:         €        0,60 
A3 s/w:             €        0,40 
A3 Farbe:         €        0,70 pro Stück 

 


